EINGEGANGEN

Baudirektion
Kanton Ziurich 2 2. Okt. 2009 ARV/ 138 /2009
TBB Ingenieure AG
VERFUGUNG

vom 16. Oktober 2009

Marthalen.  Kantonaler Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet Niedermartelen, Revision
2009 - Festsetzung

Das Kiesabbaugebiet Niedermartelen ist im kantonalen Richtplan als Materialgewinnungs-
gebiet bezeichnet. Damit ist die Baudirektion gemiss § 2 lit. b PBG fiir die Festsetzung eines
Gestaltungsplanes nach § 44a PBG zustidndig. Die von der Toggenburger AG eingereichte
Vorlage zum Abbau von rund 280'000 m’ Kies ist nach Anhorung des regionalen Planungs-
verbandes und der tangierten Gemeinde gestiitzt auf § 7 Abs. 2 PBG vom 17. Juli bis zum

14. September 2009 6ffentlich aufgelegt worden.

Die Kubatur fiir den Kiesabbau liegt unter der fiir die Durchfiihrung einer ordentlichen
Umweltvertriglichkeitspriifung massgeblichen Schwelle von 300'000 m’ (Anhang zur Ver-
ordnung iiber die Umweltvertriglichkeitspriifung, Ziffer 80.3). Im Ubrigen bedeutet die neu
fiir den Abbau vorgesehene Kiesmenge nur eine geringfiigige Erweiterung der bereits be-
willigten Kubatur, fiir die im Jahr 1996 eine Umweltvertréiglichkeitspriifung durchgefiihrt
wurde (6 Mio. m’). Die Anliegen der Umweltfachstellen sind in den Gestaltungsplan
eingeflossen. Der Gestaltungsplan entspricht den Bestimmungen des Umweltrechts. Er ist
die nutzungsplanerische Grundlage fiir die neu zu erteilende Abbaubewilligung filir rund
280'000 m’ Kies.

Die offentliche Auflage hat ergeben, dass keine Einwendungen von Dritten gegen das

Projekt vorliegen.

Im Rahmen der Anhérung sind weder von der Gemeinde Marthalen noch von der Ziircher

Planungsgruppe Weinland Einwénde gegen den Gestaltungsplan vorgebracht worden.

Die Vorlage entspricht § 44a PBG und enthilt die gesetzlich erforderlichen Angaben. Der

Festsetzung des Gestaltungsplanes steht nichts entgegen.

Die im anschliessenden Bewilligungsverfahren nétigen Bewilligungen der kantonalen Amts-

stellen sind mit der baurechtlichen Bewilligung der Gemeinde Marthalen zu koordinieren.



Die Baudirektion verfiigt:

L Der kantonale Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet Niedermartelen (Revision 2009), be-
stehend aus den Vorschriften vom 2. Juli 2009 sowie den Pldnen Nm. 1.1, 2.1 und 3.1
vom 2. Juli 2009, wird festgesetzt.

I.  Der Gestaltungsplan steht bei der Gemeindeverwaltung Marthalen sowie der Bau-
direktion (Amt fiir Raumordnung und Vermessung, Stampfenbachstrasse 14, 8090
Ziirich) jedermann zur Einsicht offen. Wihrend der Rekursfrist kénnen an den ge-

nannten Orten auch die dazugehdrigen weiteren Akten eingesehen werden.

IIl. ~ Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betréigt Fr. 6'048.00 (104 103/83120.40.210) und

wird dem Rechnungsadressaten geméss Dispositiv Ziffer VI auferlegt.

IV.  Gegen diese Verfligung kann innert 30 Tagen, von der 6ffentlichen Bekanntmachung
an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

V.  Dispositiv Ziffern I, II und IV werden gemiss § 6 lit. a PBG durch die Baudirektion
offentlich bekannt gemacht.

VL. Mitteilung an den Gemeinderat Marthalen, 8460 Marthalen, die Ziircher Planungs-
gruppe Weinland, c/o Gemeindeverwaltung Dorf, die Toggenburger AG, Schloss-
ackerstrasse 20, 8404 Winterthur, die TBB Ingenieure AG, Florastrasse 5a, 8353 Elgg,

das Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft (Entwisserung, Grundwasser, Abfall-
wirtschaft, Lufthygiene, Hochwasserschutz und Gewisserrenaturierung), das Amt fiir
Landschaft und Natur (Naturschutz, Bodenschutz, Landwirtschaft/Meliorationen), die
Kantonsarchiologie, das Amt fiir Wirtschaft und Arbeit (Arbeitsbedingungen), das
Tiefbauamt (Fachstelle Larmschutz), das Amt fiir Verkehr, das Amt fiir Raumordnung
und Vermessung (je unter Beilage eines Gestaltungsplanes), die Kanzlei der Baure-
kurskommissionen, das Verwaltungsgericht, das Generalsekretariat der Baudirektion
(Abteilung Finanzen u. Controlling und die kantonale Leitstelle fiir Baubewilligungen)

sowie an den Rechnungsadressaten Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404

Winterthur.
] ARV Amt filr
Ziirich, den 16. Oktober 2009 Raumerdnung und Vermessung
091249/0we/Zst Fiir den Auszug:
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Gemeinde Marthalen
Kiesgebiet Niedermartelen

Gestaltungsplanvorschriften

Die Baudirektion des Kantons Zurich erlésst, gestutzt auf § 44a PBG, fir das Gebiet Niedermar-
telen in der Gemeinde Marthalen die folgende Anderung des Kantonalen Gestaltungsplanes vom
2. April 2004.

Vorbemerkung Mit Verfligung der Baudirektion Nr. 344 vom 2. April 2004 wurde
die "Revision 2003" des Gestaltungsplanes aus dem Jahre 1996
festgesetzt (Verfligung Nr. 259 vom 4. Méarz 1996).

Die Revision 2009 beinhaltet eine geringfligige Erweiterung von
ca. 1.95 ha im Osten des Abbaugebietes, stdlich des Niederwie-
senbaches. Die Gestaltungsplanvorschriften aus der Revision
2003 bleiben weitgehend unverandert bestehen. Gemass Bespre-
chung vom 9. Sept. 2008 mit den betroffenen Amtstellen werden
fur eine bessere Ubersicht nachfolgend alle Artikel aufgefiithrt. Die
Ergénzungen / Anderungen der Revision 2009 sind gelb markiert.
Folgende Artikel wurden der neuen Situation angepasst:

Art. Nr. 1, 2, 4,10, 16, 17, 22, 25.

Folgende, mit der Revision 2003 festgesetzte Artikel wurden an-
lasslich dieser Uberarbeitung aktualisiert, die Anderungen haben
jedoch nichts mit der Erweiterung "Underem D&rfli" zu tun. Auch
diese Anderungen sind gelb markiert:

Art. Nr. 8, 11, 17, 20.1

Alle andern Artikel sind unverandert.

Die Anhange 2 - 4 der glltigen Gestaltungsplanvorschriften "Revi-
sion 2003" bleiben unverandert und werden hier nicht erneut ange-
fugt. Der damalige Anhang 1 ist durch die Anpassung des Artikels
16 nicht mehr nétig. Der Anhang 5 (Archaologische Zonen) der mit
Brief der Baudirektion vom 8.5.2007 durch die Beilage 1 zu diesem
Brief ersetzt wurde, ist in revidierter Fassung diesen Gestaltungs-
planvorschriften angefigt.

Akten Art. 1 Der Gestaltungsplan ist definiert durch die Gestaltungsplanvor-
schriften und durch die folgenden Plane:

Unveranderte Plane des Gestaltungsplanes, Revision 2003:
PlanNr.1 1:2'600 Istzustand mit Perimeter von 1996
PlanNr.2 1:2'500 Endgestaltung

PlanNr.3 1:1'000 Schnitte

Plane der Erweiterung, Revision 2009:

Plan Nr. 1.1 1:1'000 Istzustand mit Perimeter und
Abbauetappen, Revision 2009

Plan Nr. 2.1 1:1'000 Endgestaltung, Revision 2009

Plan Nr. 3.1 1:1'000 Schnitte, Revision 2009

Geltungsbereich  Art. 2 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes umfasst das Kiesab-
baugebiet Niedermartelen. Der Gestaltungsplanperimeter ist in
den Planen Nr. 1 und 2 resp. 1.1 und 2.1 (Revision 2009) darge-
stellt. Entlang des Niederwiesenbaches ist der Kiesabbauperime-
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Gemeinde Marthalen
Kiesgebiet Niedermartelen

ter aufgehoben. Kies im Bereich des alten Niederwiesenbaches
kann abgebaut werden, sobald der Bach in seinem neuen Bett
fliesst.

Zweck Art. 3 Der Gestaltungsplan regelt den Kiesabbau und die Rekultivierung,
den neuen Bachlauf sowie die Sicherstellung ékologischer Aus-
gleichsflachen des Gebietes "Niedermartelen", Gemeinde Martha-
len.

Abbau Art. 4 Das Abbaugebiet und die Abbaukoten sind im Plan Nr. 1/ Nr. 1.1
Istzustand mit Perimeter, festgelegt. Die Abbausohle nérdlich des
bestehenden Baches liegt auf 353.0 m 0.M., stdlich des Baches
auf 352.0 m .M. Die H6henanderung hat in der Mitte des beste-
henden Baches zu erfolgen.

Grundwasser Art. 5 Die Uberwachung des Grundwassers ist in Anhang 4 festgelegt.

Etappierung Art. 6 Auf eine Etappierung wird verzichtet. Der Abbau hat aus den be-
stehenden Gruben heraus zu erfolgen.

Offene Art. 7 Die offene Betriebsflache soll grundsatzlich nicht mehr als 25 Hek-

Betriebsflache taren betragen. Sie setzt sich zusammen aus Transportpisten,

Werkareal, Deponieplatze, Absetzbecken, Abbau-/Auffillgebieten,
ohne die Flache mit fertiger Rohplanie. Naturnahe Flachen ge-
mass Art. 11 Abs. 2 werden nicht zur offenen Grubenflache ge-
rechnet. Zur Kontrolle der offenen Grubenflachen sind der Ge-
meinde Marthalen regelmassig und kostenlos Luftaufnahmen des
Grubenareals, ausgewertet durch ein fachlich ausgewiesenes und
neutrales Biro, einzureichen. Eine Erhéhung auf 30 ha kann in
Absprache durch den Gemeinderat von Marthalen bewilligt wer-
den, wenn der Bedarf daflir ausgewiesen ist.

Archéologie Art. 8 Die Sicherstellung von archéologischen Uberresten muss gewahr-
leistet sein. Rechtzeitig vor Baubeginn, nach Méglichkeit 1 Jahr im
Voraus, ist die Kantonsarché&ologie Zurich zu kontaktieren, damit
sie vorgangig die nétigen Prospektionen, Sondierungen und allen-
falls Rettungsgrabungen durchftihren kann. Fur die Durchfuhrung
dieser Arbeiten ist gentigend Zeit einzurdumen. Nach Abschluss
der archaologischen Arbeiten wird der Perimeter fir den Abbau
freigegeben werden.
Die vermuteten Zonen sind im Anhang 5 dargestellt.

Abstéande fur

den Kiesabbau Art. 9 Es sind folgende Absténde einzuhalten:
= Strasse Ellikon - Marthalen 5m
« Ubrige Gemeinde- und Flurwege 2m
= Waldrander inkl. allfalliger Wege 8m
» Private Grundstiicke 2m
» Wasserfuhrender Niederwiesenbach 5m

= Erdgasleitung (Sofern der Kies entschadigt wird) 3 m

Der Grenzabstand entlang den Waldrandern betragt 8 m ab der
forstrechtilchen Waldgrenze. Die Festlegung des Abbauperimeters
entlang von Waldrandern erfolgt vor Abbau- bzw. Abdeckungsbe-
ginn durch das Kreisforstamt.

T:\MSOffice\Daten\Marthalen\Kieswerk Niedermartelen\Gestaltungsplanvorschriften.doc / 12.10.2009 2



Gemeinde Marthalen
Kiesgebiet Niedermartelen

Hochwasser-

sicherung Art. 10 Fir den Niederwiesenbach wird von einer Ausbauwassermenge
von 17 m%/s ausgegangen. Die Kiesfirmen sind verpflichtet, ein
Trockenfallen des Niederwiesenbaches zu verhindern. Sie stellen
die Hochwassersicherheit des bestehenden Niederwiesenbaches
mit geeigneten Erdwéllen sicher. Die fir den provisorischen Hoch-
wasserschutz notwendigen Bauarbeiten sind in Zusammenhang
mit der Gemeinde zu koordinieren.

Im Gebiet "Underem Dorfli" haben die Arbeiten fiir den Schutz-
damm spéatestens gleichzeitig mit den Arbeiten fir die Kiesabde-
ckung in diesem Bereich zu erfolgen.

Im Endzustand wird gemass Endgestaltungsplan der Niederwie-
senbach in einem neuen Bachbett gefihrt. Das Bachareal ist als
26 m breiter Streifen im Rohzustand an den Kanton abzutreten.

Abbautatigkeit Art. 11 FUr den Abbau und Transport sollen emissionsarme sowie abgas-
arme Baumaschinen und Transportfahrzeuge eingesetzt werden.
Die eingesetzten Maschinen, Gerate und Fahrzeuge haben beziig-
lich Schadstoffemissionen dem Stand der Technik und den Vor-
schriften zu entsprechen.

Wahrend dem Abbau sind, im Rahmen der naturnahen Flachen
von 11.6 ha gemass Art. 23, dauernd geeignete Biotopbereiche,
so genannte Wanderbiotope, fiir die typischen Kiesgruben- und
Trockenbiotoparten (z.B. Kreuzkréten, Unke, Blaufliiglige Sand-
schrecke, Pionier- und Trockenpflanzen) zu sichern. Diese Wan-
derbiotope umfassen ca. 1 ha gut besonnte Kiesflachen sowie zu-
satzliche Tumpelbereiche und sollen mindestens 3-4 Jahre unge-
stort erhalten bleiben. Diese Flachen sind jahrlich auszuweisen.
Von Uferschwalben besiedelte Kieswande diirfen wahrend der
Brutzeit (April bis August) nicht abgebaut werden.

Umzaunung Art. 12 Die Béschungsoberkanten sind mit festen Zaunen oder einem Wall
zu sichern.

Feste Anlagen Art. 13 Als Standorte fur feste Anlagen gelten die fir den Betrieb benétig-
ten Werkobjekte (siehe Anhang 3).
Ein méglicher Standort fur eine temporére Bauschuttaufberei-
tungsanlage mit Zwischenlager ist im Plan Nr. 1 dargestellt. Diese
Anlage ist nicht Gegenstand dieses Gestaltungsplanes. Die Anla-
ge ist auf den regionalen Bedarf auszurichten und darf Iangstens
bis zum Abschluss des Kiesabbaues und der Rekultivierung im
Kiesabbaugebiet betrieben werden.

Zufahrten zu den

Grundstiicken Art. 14  Die Kiesfirmen verpflichten sich, die Zufahrten zu den landwirt-
schaftlich genutzten Grundstiicken jederzeit zu ermdéglichen.

Zeithorizont Art. 15 Der Kiesabbau ist bis ca. zum Jahre 2025; die Auffiillung und
Rekultivierung ist bis zum Jahr 2035 abzuschliessen.
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Gemeinde Marthalen
Kiesgebiet Niedermartelen

Bodendepots,

Rekultivierung
und Folgenutzung Art. 16

Auffillung Art. 17

Landumlegung,
Wege Art. 18

Abnahme Rohplanie,
Entwésserungen  Art. 19

Transporte Art. 20

Massgeblich fur Bodendepots und Rekultivierung sowie fir die
Folgenutzung sind die Richtlinien fur Bodenrekultivierungen, Mai
2003, in Kraft seit 1.7.2003, Direktion der 6ffentlichen Bauten / Di-
rektion der Volkswirtschaft. Ein Abtransport von Humus, ausge-
nommen in Wasserfallen, aus dem Perimeter ist bis zum Ab-
schluss der Rekultivierung untersagt.

Alle Rekultivierungsarbeiten miissen von einer ausgewiesenen
Fachperson begleitet werden. Ein Pflichtenheft mit ihren Aufgaben
und Kompetenzen ist der Fachstelle Bodenschutz vor Abnahme
der Rohplanie zur Genehmigung einzureichen.

Die Auffillung ist nach Plan Nr. 2 und Plan Nr. 2.1 (Revision
2009), Endgestaltungsplan, auszufiihren.

Das Auffullmaterial ist ausschliesslich unverschmutzter Aushub
gemass Technischer Verordnung tber Abfélle (TVA, Anhang 3).
Ein Kontroll- und Analysemodell sichert die Eingangskontrolle.

Private Grundeigentimer mit Abbauvertradgen haben im Rahmen
der Landumlegung Anspruch auf ebenes, flachengleiches Kultur-
land.

Die Wege sind im Plan Nr. 2, Endgestaltungsplan, festgelegt. Sie
haben den Anforderungen fir Meliorationswege zu geniigen. Im
Einvernehmen mit der Gemeinde sind Anpassungen im Rahmen
der Landumlegung bei der Neuzuteilung der Grundstiicke méglich.
Die neuen Flurwege werden durch die Unternehmer erstellt. Sie
gehen nach der Bauabnahme in den Unterhalt der Gemeinde
Marthalen oder der Flurgenossenschaft Marthalen Giber und wer-
den nach der Grenzbereinigung im Tausch mit den untergehenden
Wegflachen in deren Eigentum tbergehen.

Entwéasserungen oder andere kulturtechnische Massnahmen mis-
sen nach Bedarf ausgefiihrt werden, soweit dies fur die Regelung
des Bodenwasserhaushaltes nach der Rekultivierung nétig ist.

Vor jeder Rekultivierungsetappe muss die Rohplanie durch das
AWEL, unter Einbezug der Fachstelle Bodenschutz, abgenommen
werden. Massnahmen zur optimalen Regelung des Wasserhaus-
haltes fur die zu rekultivierenden Béden sind darzulegen.

Die Transporte werden mit Lastwagen ausgeftihrt. Die 6ffentlichen
Strassen sind bei Bedarf maschinell zu reinigen.

Zur Vermeidung von Staubemissionen ist das Material wéahrend
des Umschlags und bei der Lagerung geniigend feucht zu halten.
Staubemissionen durch den Transport staubender Gter sind zu
minimieren. Fahrwege sind gezielt zu befeuchten und periodisch
zu reinigen. Bei Nichteinhalten der Immissionsgrenzwerte sind
weitere Massnahmen zur Reduktion von Staubemissionen vorzu-
nehmen.

Die Transporte erfolgen auf folgenden Routen:

* Niedermartelen — Verzweigung Pkt. 401 nach Oerlingen
bzw. Kleinandelfingen

= Pkt. 401 — Oerlingen — N4

» Pkt. 401 — Schiterberg — Kleinandelfingen — N4

T:\MSOffice\Daten\Marthalen\Kieswerk Niedermartelen\Gestaltungsplanvorschriften.doc/ 12.10.2009 4



Gemeinde Marthalen
Kiesgebiet Niedermartelen

Staubemissionen  Art. 20.1

Abbruch
Der Anlagen Art. 21

Gestaltung
Endzustand Art. 22

Naturnahe Flachen Art. 23

Das Fahrverbot fur Lastwagen auf der Strasse Oerlingen -
Marthalen ist zu beachten. Auf allen tbrigen Strasse ist die Zulie-
ferung auf Baustellen gestattet.

Zur Vermeidung von Leerfahrten soll der Transport von
Auffullmaterial méglichst Uber Rickfahrten abgewickelt werden.
Das Transportpersonal ist durch die Kiesfirmen zu orientieren.
Die Transportrouten sind im Anhang 2 dargestellt.

Zur Vermeidung erheblicher Staubemissionen bei Lagerungs-,
Umschlag- und Transportvorgangen sind grundsatzlich Massnah-
men gemass Anhang 1 Ziffer 43 LRV zu treffen.

Die Kiesfirmen verpflichten sich, die Anlagen zu entfernen und das
Werkterrain zu rekultivieren, sobald in den Anlagen nicht mehr
mehrheitlich Kies aus dem Abbaugebiet verarbeitet wird. Auf Ver-
langen der Gemeinde ist der entsprechende Nachweis zu erbrin-
gen.

Die Gestaltung des Endzustandes ist im Plan Nr. 2 und Plan Nr.
2.1 (Revision 2009), Endgestaltungsplan, verbindlich festgelegt.
Bei der Realisierung darf von den Festlegungen in diesem Plan
nicht abgewichen werden. Die notwendigen Detailpléne, Pflanz-
plane sind aufgrund der tatsachlich ausgefilhrten Gelandesituation
zu erstellen. Die Gemeinde Marthalen ist Uiber den Inhalt der De-
tailplane und Pflanzpléne zu orientieren. Berechtigten Begehren
der Gemeinde ist Rechnung zu tragen.

Es sind naturnahe Flachen auszuscheiden, welche nach Ab-
schluss der Rekultivierungsarbeiten rechtlich zu sichern sind. Sie
sind im Plan Nr. 2, Endgestaltungsplan, dargestellt. Deren Ge-
samtflache wird auf total 15% der Perimeterflache oder 11.60 Hek-
taren festgelegt. Im Rahmen der Landumlegung sind diese Fla-
chen, sofern keine anderen Lésungen mdéglich sind, von den
Kieswerken im Verhaltnis der im Perimeter abgebauten Kiesmen-
gen zu Ubernehmen.

Die Detailgestaltung und fachliche Begleitung von Ausgleichsfla-
chen erfolgen entsprechend dem Endgestaltungsplan Nr. 2 jeweils
nach abgeschlossener Aufschittung auf Kosten der am Bau be-
teiligten Kiesfirmen unter Beizug von ausgewiesenen Fachleuten,
sowie in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Naturschutz des Am-
tes fur Landschaft und Natur und in Koordination mit konkreten Ar-
tenschutzprogrammen des Kantons. Die Gemeinde Marthalen ist
Uber die Detailgestaltung zu orientieren. Berechtigten Begehren
der Gemeinde ist Rechnung zu tragen.

Es sind Kiesgruben-Ersatzbiotope, d.h. ein Biotopmosaik von kie-
sigen, sandigen, lehmigen Pionierstandorten mit Timpelbereichen
anzulegen. Anstehende Kiesbéschungen und fir die Uferschwal-
ben geeignete Kieswande sind im Bereich Wasserfallen zu erhal-
ten. Lokale Populationen seltener und bedrohter Pflanzenarten
sind zur aktiven Vermehrung in den neu zu schaffenden Biotopfla-
chen auszubringen.

Das Kiesgrubenbiotop Kat. Nr. 1236 (Wasserfallen) wird vom Kan-
ton im roh gestalteten Zustand gemass Plan Nr. 2 Gbernommen.
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Far die Pflege und den Unterhalt der tbrigen Ausgleichsflachen
sind die am Abbau beteiligten Kiesfirmen verantwortlich. Nach er-
folgter Landumlegung geht diese Verpflichtung an die jeweiligen
Grundeigentumer Uber. Der Kanton beteiligt sich im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen an Unterhalt und Pflege von Natur-
schutzgebieten. Die Gemeinde Marthalen ist dauernd von Kosten
in bezug auf Erstellung, Unterhalt und Pflege der 6kologischen
Ausgleichsflachen gemass diesem Gestaltungsplan befreit.

Pflege der

Biotopflachen Art. 24 Zur langfristigen Sicherung der Ausgleichsflaichen geméass Gestal-
tungsplan werden geeignete Schutz- oder Pflegemassnahmen in
Zusammenhang mit den Detailplanen und aufgrund der ausgeftihr-
ten Gestaltungsmassnahmen formuliert. Es ist daftir ein Pflegeplan
auszuarbeiten.
Die Gemeinde Marthalen ist Gber den Pflegeplan zu orientieren.
Berechtigten Begehren der Gemeinde ist Rechnung zu tragen.

Inkrafttreten Art. 25  Diese Anderungen der "Revision 2003 des kantonalen Gestal-

tungsplans", festgesetzt mit Verfigung der Baudirektion Nr. 344
vom 2. April 2004, treten nach der Festsetzung durch die Baudi-
rektion und nach Erledigung allfalliger Rechtsmittel in Kraft.

Anhange der Gestaltungsplanvorschriften "Revision 2003":

Anhang 1/ 1a: Richtlinien fur die Durchftihrung von Rekultivierungen (1991) werden ersetzt
durch die aktuellen Richtlinien (vergleiche Gestaltungsplanvorschriften Art. 16),
hier nicht beigeflgt.

Die folgenden Anhénge bleiben unverédndert gultig und werden hier nicht angefiigt
(siehe Gestaltungsplanvorschriften "Revision 2003")

Anhang 2: Benutzte Transportrouten

Anhang 3: Ubersicht feste Anlagen

Anhang 4: Uberwachung des Grundwassers

Anhang 5: Archéologische Zonen in Marthalen / Niedermartelen

Die revidierte Fassung ist diesen Vorschriften angeftigt (Seite 7)
(vergleiche "Vorbemerkungen" Seite 1).

Verfasser:

Gultige, unverédnderte Gestaltungsplanvorschriften, Festgesetzt mit Verfligung der Baudirektion
Nr. 259 vom 4. Marz 1996 und Nr. 344 vom 2. April 2004 (Revision 2003):
Eglisau, 14. Januar 2004 / Ingenieur und Vermessungsburo Stucky + Kuratli, 8193 Eglisau

Revision 2009, Anpassung "Underem Dorfli":
Elgg, 2. Juli 2009 (Anpassung Revision 2009) / TBB Ingenieure AG, 8353 Elgg, EBi
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1.1

1.2

Einleitung
Ausgangslage

Das slidostlich der Ortschaft Marthalen gelegene Kiesabbaugebiet "Nieder-
martelen" (Gemeinde Marthalen) ist im Kantonalen Richtplan als Gebiet fur
Kiesgewinnung und fiir Ablagerung von unverschmutztem Aushub- und Ab-
raummaterial eingetragen (31.1.1995).

Grundlage fur den aktuellen Kiesabbau bildet ein kantonaler Gestaltungsplan
gemass § 44 a Planungs- und Baugesetz, festgesetzt durch die Baudirektion
mit Verfligung Nr. 259 vom 4. Marz 1996. Eine Anderung des Gestaltungspla-
nes (Revision 2003) wurde von der Baudirektion mit Verfigung Nr. 344 vom 2.
April 2004 festgesetzt.

Schon im Zusammenhang mit dieser Revision 2003 wurde mit dem kantona-
len Amt fir Raumordnung und Vermessung eine Anpassung des Kiesabbau-
perimeters Richtung "Underem Dorfli" diskutiert. Kiesabbauvertrage Gber die-
se Anpassung gab es damals noch nicht. Das Vorhaben wurde auch zuriick-
gestellt, um bei der Festsetzung der Revision 2003 keine Zeit zu verlieren. Die
Vertreter der kantonalen Amtsstellen gaben den Unternehmern damals zu
verstehen, dass ein spéateres Gesuch fur eine Grubenanpassung "Underem
Dorfli" in Anwendung des Anordnungsspielraumes im positiven Sinne gepriift
werde.

Zwischenzeitlich konnte die Toggenburger AG mit den betroffenen Grundei-
genttimern Kiesabbauvertrdge abschliessen. Auch liegen vom Gemeinderat
Marthalen und den unmittelbaren Anwohnern schriftliche positive Stellung-
nahmen zur Anpassung "Underem Dorfli" vor (Anhang 1 und 2).

Der mit der Revision 2003 vorgesehene und verlangte hochwassersichere
Ausbau des Niederwiesenbaches und der Bau der neuen Briicke uber die Elli-
kerstrasse wurde mit Verfiigung der Baudirektion Nr. 2106 vom 14.11.2007
bewilligt und die Arbeiten wurden im Jahre 2008 ausgefuhrt. In diesem Zu-
sammenhang hat das AWEL auch die Auflagen fiir den Kiesabbau im Gebiet
"Underem Dorfli" bekannt gegeben (siehe Plan Nr. 948-009*, Hochwassersi-
cherheit Niederwiesenbach, Etappenplan Abbau, Situation 1:2'500, BDV Nr.
2106 vom 14.11.2007).

Mit dieser Verfigung (Nr. 2106 / 07) und der Verfiigung fur die Revision 2003
(Nr. 344 / 04) wurden investitionstrachtige Auflagen gemacht. Zur besseren
Amortisation dieser Investitionen soll der vorhandene Kiesrohstoff am Gruben-
rand im Gebiet "Underem Dorfli" genutzt werden.

Verfahren und Auftrag

Bei der Anpassung handelt es sich um eine Flache von ca. 1.9 ha und einem
Abbauvolumen von geschatzten 300'000m3. Fir die bestehende Grube wurde
bei der UVP von 1996 von einem noch verfiigbaren Abbauvolumen von rund
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6'000'000 m3 ausgegangen. Gemessen an diesem Volumen, geht es bei der
Anpassung um eine "unwesentliche" Anderung. Umweltschutztechnisch be-

trachtet ist die Anpassung ideal. Der Grubenbetrieb wird im gleichen Rahmen
wie bisher weiter laufen, der Abbau und damit auch die Rekultivierung um ca.
3 Jahre verléngert. Der Zeithorizont gemass Gestaltungsplanvorschriften Arti-
kel 15 gilt jedoch nach wie vor (Abschluss Abbau bis ca. 2025, Rekultivierung
bis ca. 2035). Zurzeit ist geplant, mit dem Abbau im Jahre 2010 zu beginnen.

Ubersicht Kiesgebiet Niedermartelen
glltiger Gestaltungsplanperimeter und Gebiet "Underem Dorfli" (schraffiert)
— I S— N \
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2.2

Unter diesen Voraussetzungen wird die Anpassung als nicht UVP-pflichtig
eingestuft. Das Verfahren (Revision 2009) beschrankt sich damit auf die An-
derung des Kantonalen Gestaltungsplanes, genehmigt mit BDV Nr. 259/96
bzw. Nr. 344/04 (Revision 2003).

Die TBB Ingenieure AG, Elgg, wurde von der Toggenburger AG, Winterthur,
beauftragt, die Akten fiir die Anpassung "Underem Dérfli" auszuarbeiten.

Beschreibung des Vorhabens und des Standortes

Vorhaben

Die Kiesgrube Niedermartelen wird von vier Unternehmungen betrieben
(HASTAG Zirich; Kies- und Betonwerk Frei AG; Kies und Recycling AG, Em-
brach und Toggenburger AG). Die Anpassung wird von der Toggenburger AG,
Winterthur, beantragt. Abbau und Auffilllung werden durch diese Firma resp.
im Auftrag dieser Firma erfolgen. Dazu werden die vorhandenen Installationen
der Toggenburger AG benutzt. Der Abbau erfolgt mit Erdbewegungsmaschi-
nen, der Transport zu den Aufbereitungsanlagen erfolgt mit Férderband.

Die Zu- und Wegfahrten erfolgen wie bisher Giber die Umfahrungsstrasse von
Marthalen und tber die Zufahrt zum Kieswerk der Toggenburger AG. Ebenso
gibt es bez. der Verwendung des abgebauten Materials (rund 90% der abge-
bauten Menge werden als Kieskomponenten oder zu Beton verarbeitet ausge-
liefert) keine Veranderung. Auch die Transportrouten, die jahrlichen Abbau-
mengen (durchschnittlich ca. 120'000 - 150'000 m3 pro Jahr), die Anlieferung
des Auffilllmaterials etc. erfahren keine Anderung. Die Wiedergestaltung (Re-
kultivierung) lasst sich nahtlos an den bestehenden "Endgestaltungsplan” und
an das bestehende Terrain anpassen.

Fur die Erweiterung bleiben die bestehenden Gestaltungsplanvorschriften gil-
tig und werden wo nétig der neuen Situation angepasst. Auch die Rahmenbe-
dingungen fir die Umweltvertraglichkeitsprifung aus dem Jahre 1996 sind
unverandert, sodass die damals festgestellten Auswirkungen auf die Umwelt
noch gelten. Die im Folgenden untersuchten Auswirkungen der Anpassung
zeigen keine relevanten Anderungen der Belastungen, insbesondere da auch
der geplante Zeithorizont (Art. 15 Gestaltungsplanvorschriften) gultig bleibt.

Standort, Perimeteranpassung, Eigentumsverhaltnisse

Der gliltige Abbauperimeter des gesamten bewilligten Kiesgebietes Nieder-
martelen betragt 77 ha. Die Anpassung "Underem Dorfli" liegt im Osten des
Gebietes und grenzt im Westen und im Stiden direkt an den bestehenden Ab-
bauperimeter an. Die Begrenzung im Osten und Norden ist durch die verlang-
ten Abstande zur Strasse von Marthalen Richtung Ellikon a.R. und zur Nord-
Siid verlaufenden Flurstrasse (Zufahrt Kieswerk) gegeben.
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2.3

Anpassung:
Bodenart bewilligt m2 | Revision 2009 neu m2
Kulturland 741'5630 18770 760'300
Strassen und Wege 27'010 780 27'790
offenes Gewasser 4'950 - 4'950
Total 773'490 19'550 793'040
Veranderung in % 100.00% 2.53% 102.53%
Eigentiimer Flache Anpassung:
Parzelle | Eigentimer Parzellen- | Flache im Kies-
Kat. Nr. flache abbauperimeter
2105 Flurgenossenschaft Marthalen 1'495 777
2104 W. Spalinger und 9'160 2'832
M. Stoll-Spalinger
1078 K. Wipf-Suter 5'365 5'227
1079 U. Lips-Liechti 11'084 10'716
Total 27'104 19'652

Mit den betroffenen Grundeigentiimern konnten Kiesabbauvertrage abge-
schlossen werden.

Das Gebiet der Anpassung liegt gemass Nutzungsplanung in der kantonalen
Landwirtschaftszone, und im kantonalen Richtplan innerhalb des Anordnungs-
spielraumes des mit Kantonsratsbeschluss vom 31. Januar 1995 festgesetz-
ten Gebietes fiir Materialgewinnung und fur Ablagerung von unverschmutztem
Aushub- und Abraummaterial.

Mit der Bewilligung des Baus der "Hochwassersicherheit Niederwiesenbach"
und des Baus der neuen Briicke Uber die Ellikerstrasse (Verfugung der Baudi-
rektion Nr. 2106 vom 14.11.2007) gab das AWEL auch die diesbezlglichen
Auflagen (Schutzwall) fuir den Kiesabbau im Gebiet "Underem Dorfli" bekannt
(siehe Plan Nr. 948-009*, Hochwassersicherheit Niederwiesenbach, Etappen-
plan Abbau, Situation 1:2'500).

Der Erweiterungsperimeter "Underem Dorfli" liegt in der archéologischen Zone
AZ 8 (siehe Gestaltungsplanvorschriften Art. 8 / Anhang 5).

Zufahrt

Der Abbau erfolgt von Westen her, von der bestehenden Grube aus. Es wer-
den die gleichen Grubenzufahrten wie fur das restliche Materialgewinnungs-
gebiet genutzt: die Zu- und Wegfahrt erfolgt mit Lastwagen tber die Umfah-
rungsstrasse von Marthalen, tiber die Zufahrt zum Kieswerk der Toggenburger
AG im Stiden des Abbaugebietes (siehe Art. 20 der Gestaltungsplanvorschrif-
ten).
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2.4 Abbau, Auffiillung und Etappierung

Der Abbau erfolgt gemass Plan Nr. 1.1 "Istzustand mit Perimeter und Abbau-
etappen", die Auffiillung geméss Plan Nr. 2.1 "Endgestaltung".

Abgebaut wird wie im angrenzenden bereits bewilligten Abbaugebiet sudlich
des Niederwiesenbachs bis auf 352 m . M. Damit liegt die Grubensohle nach
dem vollstandigen Kiesabbau ca. 3 m tGiber dem mittleren Grundwasserspiegel
und mindestens 2 m tber den héchsten Grundwasserstanden.

Mit der Auffiillung wird das Terrain im Norden und im Osten an das bestehen-
de Terrain angepasst, im Stiden und Westen an die Planung fur die Rekultivie-
rung gemass Revision 2003. Die Auffllllung erfolgt geméss Plan Nr. 2.1.

In den guiltigen Abbau- und Auffiillungsbewilligungen wurde keine Etappierung
vorgesehen. Es gilt, dass die offene Betriebsflache grundséatzlich nicht mehr
als 25 ha betragen soll (Gestaltungsplanvorschriften Artikel 7). Jedoch wurde
im Zusammenhang mit der Hochwassersicherheit Niederwiesenbach (2007)
ein Etappenplan fur den Abbau und die Auffiillung festgelegt. Bereits damals
wurde das Gebiet der heutigen Anpassung der Abbauetappe 3 (nérdlicher
Teil) und 4 (stdlicher Teil) zugeordnet. Die Auffillung erfolgt mit der damals
festgelegten Etappe 5.

Der im Plan Nr. 1.1 (Istzustand mit Perimeter und Abbauetappen) eingezeich-
nete, fir die Hochwassersicherheit zu erstellende Schutzdamm wird nach der
definitiven Verlegung des Niederwiesenbaches beziehungsweise im Zuge der
Rekultivierung entfernt.

Far die Anpassung wird nach Abzug von nicht verwertbarem Material mit ei-
nem nutzbaren Kiesvorkommen von ca. 226'000 m3 gerechnet. Dies ent-
spricht ca. 80% des Abbauvolumens nach Abzug des Ober- und Unterbodens.

Fur die Bewirtschaftung von Humus und Unterbodenmaterial gelten fur die
Anpassung die gleichen Vorschriften wie fur die bewilligte Grube. Grundsétz-
lich wird kein Humus abtransportiert (vergleiche Art. 16 Gestaltungsplanvor-
schriften).

Die Auffullung erfolgt geméss Plan Nr. 2.1 (Endgestaltung). Das Gebiet wird
auf das heutige Terrain aufgefillt und wieder landwirtschaftlich genutzt. Das
Oberflachengefalle betragt ca. 1.5 %.

Zusammenstellung der Abbau- / Auffullmengen:
alle Angaben als Festmasse

Flache Abbau: 19'5650 m2
Abbau total: 311'600 m3
Ober-/Unterboden: 29'300 m2 (1.50 m)
Abbau netto: 282'300 m3
davon Kies etc.: ca. 226'000 m3
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2.5

2.6

2.7

Flache Auffillung: 19'650 m2
Auffiillung total: 310'600 m2
Ober-/Unterboden: 29'300 m2

Auffillmaterial aus Grube: 56'300 m3
Auffllmaterial zugefiihrt: ca. 225'000 m3

Die Differenz zwischen Abbau und Auffillung total ergibt sich aus den Anpas-
sungen zur Endgestaltung der angrenzenden Gebiete.

Endgestaltung und Massnahmen zur dkologischen
Aufwertung

Die Endgestaltung entspricht weitgehend dem heutigen Terrain. Im Westen
und im Siden wird sie an die geplante und bereits bewilligte Rekultivierungs-
planung angepasst, im Norden und im Osten an das bestehende Terrain. Da-
durch ergibt sich ein Gefalle von ca. 1.5 %. Das Gebiet soll nach der Rekulti-
vierung wieder landwirtschaftlich genutzt werden.

Sollte fiir diese Anpassung trotz der grossen Leistungen von Seiten der kies-
abbauenden Unternehmungen noch zusatzliche 6kologische Ausgleichsflache
gefordert werden, kénnten die bereits geplanten Aufwertungsflachen vergros-
sert werden. Bei einem Anspruch von 15% entspricht dies ca. 2'900 m2.

Sicherungsmassnahmen

Fir die Grubensicherung und die Kontrolle des Auffilimaterials gelten fur die
Anpassung die gleichen Vorschriften wie fir den restlichen Grubenbereich.

Transporte

Auch das Material aus dem Gebiet der Anpassung wird zur Hauptsache in den
Raum Winterthur und das Weinland geliefert, woher auch das Auffiillmaterial
kommt.

Die jahrliche Abbaumenge und damit die durchschnittlichen téglichen Fahrten
vom und zum Kiesabbaugebiet bleiben unveréndert. Das bedeutet, dass bei
einer durchschnittlichen Abbaumenge von 120'000 m3 - 150'000 m3 der Ab-
bau um ca. 2 Jahre verlangert wird.
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3  Voraussichtliche Auswirkungen der Anpassung auf die
Umwelt

Es handelt sich um die Anpassung einer bestehenden Kiesabbaustelle, von
der die Umweltvertraglichkeit mit dem Gestaltungsplan 1996 geprift und als
vertraglich beurteilt wurde. Da fiir die Anpassung auf eine erneute formelle
Umweltvertraglichkeitspriifung verzichtet wird, werden im Folgenden die Um-
weltrelevanten Punkte anhand der Relevanzmatrix des Berichtes zur Revision
2003 beurteilt.

3.1 Luft

Die jahrliche Schadstoffbelastung bleibt unverandert und es gelten die Aussa-
gen der Umweltvertraglichkeitspriifung von 1996 und der Revision von 2003.

Der abgebaute Kies aus dem Gebiet "Underem Dorfli" wird auf Férderbéndern
zur Aufbereitung ins Kieswerk gefiihrt, was auch zur Minderung der Luftbelas-
tung beitragt.

Da die gleichen Baumaschinen eingesetzt werden wie im bisherigen Gruben-
betrieb, sind auch diesbezlglich keine zuséatzlichen Belastungen zu erwarten.
Eine Zusammenstellung der heute im Einsatz stehenden Maschinen befindet
sich im Anhang 3.

3.2 Wasser

3.2.1 Grundwasser

Die geologische / hydrogeologische Situation im Kiesabbaugebiet "Niedermar-
telen" ist im Bericht zur Umweltvertraglichkeit (Januar 1996) ausfuhrlich be-
schrieben und wird dort als "recht einfach" bezeichnet (Bericht Seite 56). Die
damaligen Untersuchungen zeigen, dass man mit einer Abbausohle von 352
m . M. im Gebiet stdlich des Niederwiesenbaches nach vollstdndigem Kies-
abbau 2 m Gber den Grundwasserh&chststanden zu liegen kommt. Da diese
Abbausohle fiir das angrenzende bewilligte Abbaugebiet nach wie vor giltig
ist, kann auch fir die Anpassung diese Abbaukote festgelegt werden.

Selbstverstandlich gelten auch fir die Anpassung die Schutzbestimmungen
gemaéss der Betriebsbewilligung und den Gestaltungsplanvorschriften. Das
Uberwachungsnetz wird, wie im gultigen Monitoring beschrieben, als genu-
gend beurteilt. Die Uberwachung wird vom Biiro Dr. von Moos AG, Zurich, ge-
leitet. Zurzeit werden zwei Mal jahrlich Proben entnommen: jeweils Mitte und
Ende Jahr.
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3.2.2 Oberflachengewdsser

3.3

3.4

Im Zusammenhang mit dem Projekt "Niederwiesenbach, Hochwassersicherer
Ausbau und neue Ellikerstrassenbriicke" wurde mit der Baufreigabe ein
Schutzwall im nordéstlichen Bereich der Anpassung "Underem Dorfli" verlangt
(Baudirektion Kanton Zurich, AWEL, Brief mit Plan vom 30. Juni 2008). Diese
Auflage und die Vorgaben aus der Anpassung 2003 des Gestaltungsplanes
sind beim Abbau und der Auffillung der jetzigen Anpassung einzuhalten.

Boden

Gemass Bodenkartierungs-Karte der Fachstelle Bodenschutz des Kantons
Zurich handelt es sich beim Boden des Erweiterungsgebietes um tiefgriindige,
normal durchlassige Kalkbraunerde, Geléandeform eben, Hangneigung 0 - 5%.

Bei der Bodenkartierung tiber die "Landwirtschaftliche Nutzungseignung"
(Fachstelle Bodenschutz des Kantons Zirich) wird das Gebiet beurteilt als ge-
eignet fur "Uneingeschrankte Fruchtfolge 1. Glte".

Die Auswirkungen auf den Boden werden durch optimale Behandlung im Ab-
bau, in der Zwischenlagerung, im Wiederaufbau und in der Folgenutzung mi-
nimiert. Fir die Zwischenlagerung des Bodenmaterials sind die "Richtlinien fur
Bodenrekultivierungen", fur die Rekultivierung die "Richtlinien fur die Durch-
fuhrung von Rekultivierungen" der Fachstelle Bodenschutz, Kanton Zdirich,
verbindlich (siehe auch Gestaltungsplanvorschriften Art. 16).

Da die Neigung des rekultivierten Gebietes nur ca. 1.5% betrégt, sind im
Rahmen der Rekultivierung Sickerhilfen wie im Bericht zur Revision 2003 des
Gestaltungsplanes auf Seite 9 beschrieben, vorgesehen (Drainage und Kies-
schicht). Die Massnahmen entsprechen den Sickerhilfen im tbrigen Rekulti-
vierungsgebiet.

Natur

Da es sich um eine geringfligige Anpassung einer bestehenden Grube han-
delt, kann die vorlibergehende Beeintrachtigung durch die offene Grube als
unerhebliche Umweltauswirkung eingestuft werden.

Die Endgestaltung entspricht weitgehend dem heute bestehenden Terrain.

Das Gebiet wird heute landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich Naturschutz wur-
de das Gebiet "Underem Dorfli" in die Gesamtbeurteilung anlasslich der Um-
weltvertraglichkeitspriifung 1996 miteinbezogen.

Fur das bereits bewilligte Abbaugebiet wurden grosszugige tkologische Aus-
gleichsflachen ausgeschieden und es sind Massnahmen zu deren langfristi-
gen Sicherung vorgesehen. Weitere 6kologische Massnahmen sind im Zu-
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3.5

sammenhang mit dieser Anpassung nicht geplant, die vorgesehenen Mass-
nahmen sind vom Abbau und der Auffiillung im Gebiet "Underem Dorfli" nicht
tangiert.

Larm

Bei der Beurteilung der Larmsituation mussen die Larmarten
e Baularm (Installationsarbeiten)
e Larm aus dem Betrieb der ortsfesten Anlage:
- Industrielarm (Larm, der auf dem Betriebsareal entsteht)
- Strassenverkehrslarm (Larm auf den Transportrouten)
unterschieden werden.

Als Baularm eingestuft werden die Arbeiten fir den Abbau des Ober- und Un-
terbodens, die von der Terrainoberflache aus erfolgen miissen. Sie werden
unter dem Aspekt der Baularmrichtlinien beurteilt. Fur den Bauldrm gelten kei-
ne Grenzwerte, jedoch miissen die Emissionen mit Massnahmen zur Begren-
zung des Bauldarmes moglichst eingeschrankt werden. Die Beurteilung des
Baularms und die Massnahmen richten sich nach den "Bauléarm-Richtlinien,
Richtlinien Gber bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des
Baularm gemass Artikel 6 der Larmschutz-Verordnung vom 15. Dezember
1986".

Die Belastung durch den Baularm erfolgt Giber eine kurze, absehbare Zeit.
Man rechnet damit, dass jeweils soviel abgedeckt wird, wie dann in einem
Jahr abgebaut werden kann. Das heisst, dass die Abdeckung in zwei Etappen
a ca. 10'000 m2 erfolgt. Die Abdeckarbeiten dauern fur eine Etappe jeweils ca.
5 Arbeitstage. Mit der gleichen Belastung muss nochmals fiir den Aufbau des
Oberbodens gerechnet werden.

Kritisch sind die Arbeiten, wo der Abstand der Larmquelle zum Empfangs-
punkt weniger als 150 m betragt, da die Immissionen dann im Bereich von ca.
60 - 67 dB(A) liegen. Dies betrifft jedoch nur eine Flache von ca. 5'000 m2, die
an 2 - 3 Arbeitstagen abgedeckt resp. dann auch wieder aufgebaut werden
kann, womit die Larmbelastung durch Baularm nicht als unverhaltnisméssig
beurteilt werden muss.

Bei der Beurteilung des Larms, der auf dem Betriebsareal entsteht, besteht
die grésste Belastung, wenn die oberste Schicht (Ober- und Unterboden) ab-
gebaut resp. aufgefillt wird. Diese Arbeiten werden jedoch, wie oben ausge-
fuhrt, als Bauldrm beurteilt. Der Kiesabbau erfolgt dann von der Grubensohle
aus, wodurch die Hinderniswirkung durch die Kieswand geniigend gross ist,
sodass die Larmbelastung innerhalb der Grenzwerte liegt. Auch der Damm,
der fur die Hochwassersicherheit des Niederwiesenbaches erstellt werden
muss, hat fiur die Wohngebaude des Weilers Niedermartelen eine zuséatzliche
larmdammende Wirkung.

Die Belastung aus dem Strassenverkehrslarm éndert gegenliber der Beurtei-
lung aus den Jahren 1996 und der Revision 2003 nicht, da die jahrlichen
Transporte beurteilt werden und diese unverandert bleiben. Bei der damaligen
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Beurteilung wurde gezeigt, dass auch bei einem Abbau von 250'000 m3 jahr-
lich, Art. 9 der Larmschutzverordnung auch fir die kritischen Empfangspunkte
des Weilers Niedermartelen eingehalten ist. Dadurch kann auch die durch die
Anpassung um ca. 2 Jahre langer dauernde Belastung als unwesentlich ein-
gestuft werden.

4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Mit der Revision 2009 kénnen weitere Kies- und Auffillireserven in der beste-
henden Kiesgrube Niedermartelen genutzt werden, ohne spirbare negative
Einflisse auf die Umwelt. Die vorhandene Infrastruktur wird besser ausgenutzt
und es entstehen keine neuen belasteten Standorte.

Die Auswirkungen des Anpassungsprojektes 2009 "Underem Dérfli" auf die
Umwelt sind in keinem der dargestellten Bereiche erheblich und weichen gar
nicht oder nur unwesentlich vom genehmigten Gestaltungsplan 1996 und der
Revision aus dem Jahre 2003 ab.

Wir stellen fest, dass das Umweltrecht eingehalten wird und sehen keine Hin-
derungsgriinde fur die Festsetzung der Revision 2009, Anpassung "Underem

Dorfli", des Kantonalen Gestaltungsplans Kiesgebiet Niedermartelen, Festge-
setzt 1996, Revision 2003.

Elgg, 2. Juli 2009 / EBi

TBB Ingenieure AG
8353 Elgg

T:\MSOffice\Daten\Marthalen\Kieswerk Niedermartelen\Bericht.doc / 12.10.2009



Gemeinde Marthalen
Kiesgebiet Niedermartelen

Anhang 1

Vereinbarung zwischen Toggenburger AG und Christian Zindel-Steiger

Toggenburger

R

Marthalen

Vereinba.rung
. N
zwischen @
Q

>

Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404 Winterthur

und

Christian Zindel-Steiger, Niedermartel 3, 8460 Marthalen

Im Zusammenhang mit der Baudirektionsverfiigung Nr. 2106 vom 14. Nov. 2007
,Niederwiesenbach, éffentliches Gewésser Nr. 20 Hochwassersicherer Ausbau und neue
Ellikerbriicke” (Schreiben Baudirektion Kanton Ziirich vom 05.02.2008) ist entlang dem
zukiinftigen Grubenrand ein Schutzdamm zu schiitten. Dieser soll bei einem allfalligen
Uberlastfall verhindern, dass das Wasser in die Kiesgrube fliesst und der Grubenrand erodiert
und damit die Ellikerstrasse gefdhrden kénnte.

Christian Zindel als Eigentiimer des Grundstiickes Kat.Nr. 2376 bewilligt die Dammschiittung
unter folgenden Bedingungen:

1. Der Damm ist entsprechend dem Plan ,Schutzwall, Situation 1 : 2'000 vom 28.05.2008,
kch, Eglisau" zu schitten, siehe Planbeilage. Der siidliche Dammabschluss ist ebenfalls
mit einem Gefélle von 15% zu schiitten.

2. Falls die Kiesgrubenerweiterung iiber Kat.Nrn. 2104, 1078 und 1079 nicht bewilligt wird,
ist der Schutzwall im Bereich Flurweg Kat.Nr. 2105 zuriickzuversetzen.

3. Nach abgeschlossener Rekultivierung ist der Schutzwall zu entfernen und das
beanspruchte Land in den urspriinglichen Zustand, fachgerecht, instandzustellen.

Die Familien Zindel-Gysi und Zindel-Steiger wurden {iber die geplante und vom Kanton in
Aussicht gestelite Grubenerweiterung informiert. Sie versprechen ehrenwértlich nichts zu
untenehmen was diese Erweiterung hindern kénnte.

Mathalen, 240 7, OF Winterthur, 2 4. ©F. Z e )4
Toggenburger AG
Christian Zindel-Steiger Truls Toggenburger
Lo Porsctts R (R ti Uan
Christian Zindel-Gysi | Richard Cantieni

- Schutzwall, Situation 1 : 2'000 vom 28. Mai 2008, kch, Eglisau

v kk b i g zindel 110708_A.doc/RC/23.07.08 14:43
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Anhang 2

Brief der Gemeindeverwaltung Marthalen an die Toggenburger AG

S

Qs

N e ————
Kopie an: 7 7
Erledig: /2. v#.0¢

S N

Marthalen, 8. August 2008

Kiesgrube Niedermartelen, Anpassung Kiesabbauperimeter ,,Underem D&rfli*

Sehr geehrter Herr Cantieni, lieber Richard

Der Gemeinderat hat das Schreiben der Toggenburger AG vom 28. Juli 2008 an seiner Sitzung
vom 5. August 2008 zur Kenntnis genommen und beraten.

Die Ausfuhrungen samt Begrindungen die zum Antrag gefiihrt haben, der vorgesehenen Peri-
meteranpassung zuzustimmen, sind fur den Gemeinderat nachvollziehbar.

Wir stellen fest, dass die Firma Toggenburger AG mit den Eigentimern der Grundstiicke im
Anpassungsgebiet (Kat-Nrn. 1079, 1078 und 2104) Kiesabbauvertrége abschliessen konnte.
Auch die direkt betroffenen Anwohner, die Familien Zindel-Gysel und Zindel-Steiger, haben der
Toggenburger AG schriftlich zugesichert, gegen die vom Kanton in Aussicht gestelite Arrondie-
rung nichts einzuwenden.

Wie bereits das kantonale Amt fir Raumplanung und Vermessung (ARV) unterstitzt der Ge-
meinderat ebenfalls die geplante Anpassung des Kiesabbauperimeters Richtung ,Underem
Dorfli“. Der Gemeinderat legt grossen Wert darauf, dass die jahrliche Ausstossmenge unveran-
dert bleibt und somit auch das Verkehrsaufkommen.

Freundliche Griisse

GEMEINDERAT MARTHALEN
Die Prasidentin: Die Schreiber-Stv.:

qugt /) L=

Barbara N Brigitte Wust

Ma I’tha|en Gemeindeverwaltung
im Zentrum des Weinlandes Underdorf 2, Postfach, 8460 Marthalen
Toggenburger AG Brigitte Wiist, Gemeindeschreiber-Stv.
Herr Richard Cantieni E-Mail: brigitte.wuest@marthalen.ch
Schlossackerstrasse 20 Tel.: 052 305 44 51
8404 Winterthur Fax: 0523054455

&

T:\MSOffice\Daten\Marthalen\Kieswerk Niedermartelen\Bericht.doc / 12.10.2009

13



14’ 600C°0L "¢l / 20p JyoHSg\USSHEWIBPAIN YIamMSaly\useyHeA\USIeq\dWOSIAN: L
(3P ]
()]
c
©
Ko
c
I
[} uolNpold
£0°ZLY [SD BN THOSH g | a E229 4 (621 @00Z_ | GX0El | 9 eI ATd L0 oNOA| 2SEREE | 18 40221 AN JepRINEUd| BIIE
10D | SOSUOE | ©0'gil | HCE M| 1HD JEUNE LosLUCH g | a LOBS A3 (&1 90z | odZL | 9 Z30710 Zika oMon] ateNeE [ e 3 Ok 1934 JEEIEld| S/IE]
100 | 990 | e0'9iL [95Eexda EETEETE] I H | a BECS oz | pxoL | o 21 9260 UEKET| aErsl | Fb £ Hod LEIOET] 1820d| B31E
T EUNFEY]
T~ >~ T T ™ =3 D S ™ R E3 ] e ) = |
2| &8 | B | € z g2 [28] 3 % T R g zZ |& 5 & 2
oz D 3 g @ : 83 g 5 g |5 5 = 3 z B z
=5 7] 2 o @ sElB o B o =3 = ® 1) i o s
5= = o T = c =] = = =1 - S =2 - =
3= ] B & > 23| = ] = E] 3 = 2
¥ g £ = S = ] 2 = 5
=~ = 2 = u} 8 &
a 2 -3 =)
= - -
D
e ed
uopynpoid 60°1L0°LO puelg usjeyiepy yiamsan)
1eBinquebBo)

OEEQUONNY PUN -NEeJQYy UeR 10) UEUILPSEILNED Z1esuig

uajeype Y4amsaly ‘oy ‘_,mm._sn_:mmmo._. lap uauiyosewneg

¢ Bueyuy

usjeuewlapalN Jelgabsary
usjeyle|\ spuiBwang)



	Festsetzungsverfügung ARV Nr. 138 vom 16. Oktober 2009
	Situation 1:1000 Ist-Zustand
	Situation 1:1000 Endgestaltung
	Situation 1:1000 Schnitte
	Vorschriften
	Bericht

